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Beratungsfolge Sitzungstermin

1 Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung 22.06.2017

2 Hauptausschuss 03.07.2017

3 Stadtverordnetenversammlung 13.07.2017

4

Thema:

5. Änderungssatzung zur 2. Satzung der Stadt Prenzlau über die Erhebung von
Verwaltungsgebühren und zur Auslagenerstattung im eigenen Wirkungskreis
(Verwaltungsgebührensatzung)  

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte 5.
Änderungssatzung zur 2. Satzung der Stadt Prenzlau über die Erhebung von
Verwaltungsgebühren und zur Auslagenerstattung im eigenen Wirkungskreis
(Verwaltungsgebührensatzung) vom 18.11.1999 in der derzeit geltenden Fassung.  

Anlagen:

5. Änderungssatzung zur 2. Satzung der Stadt Prenzlau über die Erhebung von
Verwaltungsgebühren und zur Auslagenerstattung im eigenen Wirkungskreis
(Verwaltungsgebührensatzung) vom 18.11.1999 in der derzeit geltenden Fassung 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 22.06.2017 FR-A
2 03.07.2017 HAU
3 13.07.2017 SVV
4
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich



Stadt  Prenzlau

 Begründung:

Gemäß § 5 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg in Verbindung mit den
entsprechenden Verwaltungsvorschriften darf die Höhe der Gebühr nicht in einem
offensichtlichen Missverhältnis zum Wert der Verwaltungsleistung für den
Gebührenpflichtigen stehen (Äquivalenzprinzip).

Seit Anfang des Jahres 2017 erscheint das Amtsblatt für die Stadt Prenzlau bei Bedarf
einmal im Monat als Beilage des RODINGERS mit einer Auflage von 10.500 Exemplaren.
Infolgedessen hat sich nicht nur der Zuteilungskreis des Amtsblattes erhöht, sondern auch
dessen Druck und Verteilung. 

Frank Müller
Hauptamtsleiter

Abgestimmt mit:

          Gerald Buth
          Justiziar

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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